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Volksverhetzung: Höcke und Möller im
Fokus der Thüringer Grünen

Grünen-Spitzenkandidat Stengele zeigt AfD-Chef Höcke
wegen Volksverhetzung an. Es geht um eine umstrittene

Liedzeile im Wahlprogramm.

Die politische Landschaft in Thüringen bleibt turbulent: Björn
Höcke, der Chef der AfD, sieht sich neuerlichen rechtlichen
Herausforderungen gegenüber. Diesmal wurde er zusammen
mit Stefan Möller, seinem Kollegen und Landessprecher, von
Bernhard Stengele, dem Spitzenkandidaten der Thüringer
Grünen, angezeigt. Die Anzeige bezieht sich auf den Verdacht
der Volksverhetzung und dreht sich um eine belastende Passage
im Landeswahlprogramm der AfD.

Die Herausforderung hat ihren Ursprung in den 21 Zeilen des
Liedes „Rauscht ihr noch, ihr alten Wälder“, das von dem 1945
verstorbenen Lyriker Franz Langheinrich verfasst wurde.
Langheinrich ist ein umstrittener Autor, dessen Verbindung zum
Nationalsozialismus klar und unmissverständlich ist. Stengele
argumentiert, dass die Aufnahme dieses Liedes in das
Wahlprogramm der AfD den Eindruck erwecke, dass
Langheinrich für die Partei eine prägende Figur darstellt, was die
politische Sensibilität in Thüringen erheblich beeinflussen
könnte.

Hintergrund der Anzeige

Die Bedeutung der Anzeige liegt nicht nur in den rechtlichen
Auseinandersetzungen, sondern auch in der Symbolik, die damit
verbunden ist. Laut Stengeles Anwalt sind die Zeilen des Liedes



an sich zwar harmlos und veranschaulichen die malerische
Thüringer Landschaft, jedoch sei die Zitierung eines Autors, der
sich während des Dritten Reiches offen zu seiner
nationalsozialistischen Gesinnung bekannte, nicht zu
rechtfertigen. Die rechtlichen Implikationen sind kompliziert: Es
ist entscheidend, welche Wirkung die Zitierung auf den
öffentlichen Frieden hat, unabhängig davon, ob Langheinrich
selbst an Gewalttaten beteiligt war.

In den Ausführungen des Anwalts wird betont, dass es weniger
um die Inhalte des Liedes selbst gehe, sondern vielmehr um die
Relativierung der nationalsozialistischen Ideologie, die durch die
Erwähnung von Langheinrich verstärkt werde. Die Verbindung
zu Adolf Hitler wird angesprochen, in dem Zusammenhang wird
erwähnt, dass Langheinrich eine „weltbewegende Idee“ des
Nationalsozialismus beschrieben habe, was die Möglichkeit einer
Verurteilung wegen Volksverhetzung untermauern könnte.

Die politischen Reaktionen auf diese Anzeige sind vielfältig und
spiegelt die gespaltene Meinungslandschaft der Thüringer
Wählerschaft wider. Während die Grünen und ihre Anhänger
eine klare Distanzierung von derartigen Ideologien fordern, gibt
es innerhalb der AfD auch Stimmen, die sich defensiv
positionieren und ihre Sichtweise vehement verteidigen. Der Fall
verdeutlicht die anhaltenden Spannungen zwischen etablierten
Parteien und der aufstrebenden AfD in Thüringen.

Diese rechtlichen und politischen Entwicklungen werfen Fragen
auf: Wie weit dürfen politische Parteien in ihren Äußerungen und
Programmen gehen, ohne den rechtlichen Rahmen zu
überschreiten? Die Auseinandersetzung um Höcke und Möller
könnte nicht nur weitreichende Folgen für die beiden Politiker
haben, sondern auch einen Einfluss auf die bevorstehenden
Wahlen in Thüringen und die weitere politische Debatte im
Land. 
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